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A b d r u c k 

Niederschrift 
über den öffentlichen Teil der Sitzung des Bauausschusses 

von Dienstag, den 13.03.2012, 
im großen Sitzungssaal des Landratsamtes Miltenberg 

 
Beginn der Sitzung:   14:00 Uhr 
Ende der Sitzung:  15:20 Uhr 

 

 
 

Den Vorsitz führte Herr Landrat Roland Schwing. 
 
Für den in der Zeit von 15:25 Uhr bis 15:55 Uhr stattgefundenen nichtöffentlichen Teil 
dieser Sitzung wurde eine gesonderte Niederschrift gefertigt. 
 
 
Anwesend waren: 

Ausschussmitglieder 

Frau Marion Becker  
Herr Karlheinz Bein  
Herr Helmut Demel  
Frau Sonja Dolzer-Lausberger  
Herr Bruno Fischer  
Herr Reinhold Köhler  
Herr Edwin Lieb  
Herr Günther Oettinger  
Herr Otto Schmedding  
Herr Peter Schmitt  
Herr Manfred Schüßler  
Herr Hermann Spinnler  

Von der Verwaltung haben teilgenommen: 

Herr Verwaltungsdirektor Dietmar Fieger  
Herr Claudius Deboy, UB 5  
Herr Roland Dittrich, UB 5  
Herr Konrad Fäth, UB 5  
Frau Kristina Wagner, Schriftführerin  
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Tagesordnung: 
 

 1   Holzhackschnitzelheizzentralen Elsenfeld und Obernburg; Bericht 
   

 2   Videoüberwachung an Landkreisschulen 
   

 3   Schulbauprogramm des Landkreises für die Jahre 2012 ff. 
   

 4   Anfragen 
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Tagesordnungspunkt 1: 
Holzhackschnitzelheizzentralen Elsenfeld und Obernburg; Bericht 
 
Herr Fäth berichtete über die Holzhackschnitzelheizzentralen in Elsenfeld und Obernburg 
anhand der beiliegenden Präsentation. 
 
Landrat Schwing dankte ihm für die interessante Darstellung der beiden Anlagen und die 
Einsparung der Schadstoffe, die somit nicht in die Luft geblasen werden mussten. 
 
Auf die Frage von Kreisrat Oettinger nach der Mengenangabe beantwortete Herr Fäth, es 
handele sich um Schüttraummeter. 
 
Auf Rückfrage von Kreisrat Bein zum Anschluss der Werkstatt in Obernburg antwortete Herr 
Fäth, dies sei im Laufe des Jahres geplant.  
 
Landrat Schwing fügte hinzu, der Haushalt sei noch nicht verabschiedet, dies sei aber be-
reits vorgesehen. In diesem Jahr finde die Haushaltsberatung etwas später statt. 
 
Der Bauausschuss nahm die Ausführungen zur Kenntnis. 
 
 
 
 
Tagesordnungspunkt 2: 
Videoüberwachung an Landkreisschulen 
 
Verwaltungsdirektor Fieger erläuterte den Sachverhalt: 
 
Die in der schriftlichen Anfrage der Kreistagsfraktion von Bündnis 90 / DIE GRÜNEN vom 
07.02.2012 gestellten Fragen beantwortet die Landkreisverwaltung so weit als möglich wie 
folgt: 
 
 

1) An welchen landkreiseigenen Schulen sind jeweils wie viele Kameras installiert? 
 
Schulzentrum Elsenfeld  
(Julius-Echter-Gymnasium + Realschule Elsenfeld) 
 
Zurzeit sind 19 Kameras installiert:  
 

BA 1: Außenkameras: 4 (vorgesehen 5), Innenkameras: 2 
BA 2: Außenkameras: 6 , Innenkameras: keine 
IZBB: Außenkameras: keine, Innenkameras: 6  
BA 3: Außenkameras: 1 (Kamera No. 7 aus BA 1 zur Baustellenüberwachung) 

 
Insgesamt sind 9 weitere Außenkameras geplant, 4 Innenkameras im IZBB-Bereich wer-
den demoniert: 
 

IZBB: Außenkameras: 4 (hinterer Außenbereich, Sportfelder) 
BA 3: Außenkameras: 4, Innenkameras: keine  
BA 4: Außenkameras: 1, Innenkameras: keine 
BA 5: Außenkameras: keine, Innenkameras: keine 

 
In einer Besprechung mit den beiden Schulleitungen am 01.03.2012 wurde einvernehmlich 
festgelegt, dass 4 (der 6) Kameras im IZBB-Bereich vollständig demontiert werden sollen. 
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Die übrigen vier Innenkameras (2 x BA 1 – Treppenhaus, 2 x IZBB – Treppenhaus) sollen 
erhalten bleiben. 
 
Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg 
 
In der Aula vor der Knaben-Toilette war eine Kamera montiert. Diese Kamera war auf den 
Eingang der Schule ausgerichtet, hatte jedoch auch die Eingangstüre des Knaben-WC im 
Blickfeld (nach mehreren Vandalismusschäden in der Knaben-Toilette). Aufgrund der öffent-
lichen Diskussion wurde die Kamera Anfang Februar 2012 wieder demontiert. 
 
Johannes-Hartung-Realschule Miltenberg 
 
Türsprechanlage mit Kamerabild in Verwaltung und bei Hausmeister 
3 Kameras in den Eingangsbereichen mit Hinweisschildern 
 
Main-Limes-Realschule Obernburg 
 
Hier gibt es keine Videoüberwachung. 
Eine Kamera ist in der Türsprechanlage eingebaut. Sie sendet das Bild des Besuchers ins 
Sekretariat und ins Hausmeisterbüro (lediglich Zugangskontrolle) und ist nur aktiv, wenn die 
Schule geschlossen ist. Es erfolgt keinerlei Aufzeichnung. 
 
 
Staatl. Berufsschule Miltenberg 
 
3 Kameras im Außenbereich (1 x Fluchttreppe, 1 x Parkplatz, 1 x betretbarer Dachbereich) 
 
 

2) Wann wurden die Kameras installiert? 
 

Schulzentrum Elsenfeld 
 
Inbetriebnahme Kameras BA 1: Sept. 2006 
Inbetriebnahme Kameras BA 2: Sept. 2007 
Inbetriebnahme Kameras IZBB: Sept. 2007 
Inbetriebnahme Kameras BA 3: Juni 2008 
 
Die vorhandenen Kameras wurden am 23.02.2012 bis auf Weiteres abgeschaltet. 
 
Geplante Inbetriebnahme Kameras BA 3: Juli 2012 
Geplante Inbetriebnahme Kameras BA 4: Juli 2012 
Geplante Inbetriebnahme Kameras BA 5: keine Kameras vorgesehen 
 
Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg 
 
Die Kamera wurde Anfang Dezember 2011 installiert und Anfang Februar 2012 wieder de-
montiert. 
 
Johannes-Hartung-Realschule Miltenberg 
 
Die Kameras wurden 2004 montiert. Die Türsprechanlage wurde 2008 installiert. 
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Main-Limes-Realschule Obernburg 
 
Die Türsprechanlage (mit Kamera) wurde im Zuge der energetischen Sanierung KPII 2011 
eingebaut. 
 
Staatl. Berufsschule Miltenberg 
 
Die Installation der 3 Kameras erfolgte ab 12/2011 und ist noch nicht abgeschlossen. Sie 
erfolgte nach einem Einbruch ins Schulgebäude und einem versuchten Einbruch in die Ver-
waltung (Oktober 2011). Die Kameras dienen nicht zur Schülerüberwachung, sondern zur 
Absicherung der einbruchgefährdeten Bereiche nachts, an Wochenenden und in den Ferien. 
Die abzusichernden Bereiche werden zusätzlich mit Strahlern und Bewegungsmeldern aus-
gestattet. 
 
 

3) Auf wessen Veranlassung wurden die Kameras installiert? 
4) Aus welchen Gründen wurden die Kameras installiert? 

 
Im Einzelfall kann nicht immer eindeutig nachvollzogen werden, ob die Kameras auf unmit-
telbare Veranlassung des Landratsamtes oder der Schulen installiert wurden.  
 
Über die Einrichtung von Videoüberwachungsanlagen an bayerischen Schulen entscheidet 
die Schule im Zusammenwirken mit dem Sachaufwandsträger. 
 
Entscheidungen für eine Videoüberwachung wurden aus verschiedenen Gründen getroffen: 
Schutz vor Vandalismus, Schutz vor Diebstählen und Einbrüchen, Sicherheitskonzept bei 
Attentatsversuchen.  
 
Keine Entscheidung für eine Kamerainstallation wurde ohne Information und Zustimmung 
der Schulleitungen getroffen. Bei den Installationen, die direkt von den Schulleitungen veran-
lasst wurden, wurde das Kreisbauamt über Zeit und Ort der Installation in Kenntnis gesetzt.  
 
 

5) Wurden die Schülermitverwaltungen, die Elternbeiräte und die Personalräte der 
jeweiligen Schulen darüber informiert bzw. gehört und haben diese Gremien zu-
gestimmt? 

 
Die Beteiligungsrechte von Lehrern, Schülern und Eltern richten sich nach den allgemeinen 
Bestimmungen für die Beteiligung der Personalvertretung und der Einrichtungen zur Mitge-
staltung des schulischen Lebens. Die Einhaltung der Datenschutzvorgaben sowie die Infor-
mation der Schulgremien obliegt den Schulleitungen. Wir gehen davon aus, dass dies in al-
len Fällen erfolgt ist, wo es rechtlich geboten war. Eine diesbezügliche Abfrage bei den 
Schulen haben wir nicht veranlasst. 
 

6) Werden die Aufnahmen gespeichert, wenn ja wie lange? 
 
Ob Aufnahmen gespeichert werden, muss im Einzelfall geprüft und festgelegt werden. Vide-
oaufzeichnungen (Speicherungen) sind ohne datenschutzrechtliche Freigabe durch den örtli-
chen Datenschutzbeauftragten der Schule zulässig, wenn 
 

 sie sich auf Eingangsbereiche beschränken, 

 zwischen 22:00 und 06:30 Uhr, an Feiertagen, Wochenenden oder in den Ferien au-
ßerhalb von schulischen oder sonstigen von der Schule zugelassenen Veranstaltun-
gen auf dem Schulgelände erfolgen und 

 eine regelmäßige Löschungsfrist von drei Wochen vorgesehen ist. 
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Über diese Vorgaben hinaus gehende Aufzeichnungen müssen ausdrücklich vom örtlichen 
Datenschutzbeauftragten freigegeben werden. 
 
 

7) Wer wertet die Aufnahmen nach welchen Kriterien aus? 
8) Wie ist die sichere Aufbewahrung der eventuell gespeicherten Aufnahmen ge-

währleistet? 
 
Die Videoaufzeichnungen und daraus gefertigte Unterlagen sind spätestens 3 Wochen nach 
der Datenerhebung zu löschen, soweit sie nicht zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten 
oder von Straftaten oder zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen benötigt werden (Art. 
21 a BayDSG).  
 
Anlage 8 der Durchführungsverordnung zu Art. 28 Abs. 2 BayDSG sieht vor, dass nur die 
Schulleitung und von der Schulleitung beauftragte Angehörige des Lehr- oder Verwaltungs-
personals die gespeicherten Daten nutzen oder verarbeiten dürfen. Die Schulleitungen müs-
sen sicher stellen, dass die sichere Aufbewahrung von gespeicherten Aufnahmen gewähr-
leistet ist. 
 
 

9) Gibt es Fälle, in denen sich die Kameras als wirksam erwiesen haben? Wenn ja, 
um welche konkreten Fälle handelt es sich dabei?  

 
Am SZ Elsenfeld wurden Videoaufzeichnungen bei zwei Sachbeschädigungen am Gebäude 
eingesehen: 
 

 Durch die Aufzeichnungen konnten die Verursacher von Graffiti-Schmierereien an 
den sog. Pavillons und in der seinerzeit noch nicht sanierten Realschule und den dor-
tigen Treppenaufgängen identifiziert und zu Geständnissen gebracht werden. 

 Am Samstag, 28.11.2009 zog eine Gruppe von Jugendlichen durch Elsenfeld und 
verursachte mit Graffitis auch am JEG Beschädigungen. Die Polizei war eingeschal-
tet und ermittelte. Die Videoaufzeichnungen führten nicht zur Ermittlung bzw. Über-
führung der Täter. 

 
 
Abschließend ist zu sagen: 
 
Für Videobeobachtungen und Videoaufzeichnungen gibt es eine Rechtsgrundlage, nämlich 
Art. 21 a BayDSG. Bei Beachtung der dort genannten Voraussetzungen sind Videobeobach-
tungen und –aufzeichnungen rechtlich erlaubt. 
 
Videobeobachtungen und Videoaufzeichnungen an Landkreisschulen wurden bis auf Weite-
res eingestellt. 
 
Bis zur Wiederinbetriebnahme der Anlagen werden diese einer datenschutzrechtlichen 
Überprüfung anhand der Voraussetzungen des Art. 21 a BayDSG unterzogen. Hierzu gibt es 
ein Prüfschema des Bayer. Landesbeauftragten für den Datenschutz, das für jede Anlage 
systematisch abgearbeitet wird. 
 
An allen betroffenen Schulen werden Besprechungen stattfinden, in denen die Sach- und 
Rechtslage erörtert werden wird. Für das Julius-Echter-Gymnasium und die Realschule 
Elsenfeld fand der erste Termin bereits am 01.03.2012 statt. Am 07.03.2012 hat Herr ORR 
Feil mit dem stv. Schulleiter der BS Miltenberg-Obernburg anhand des Prüfschemas die da-
tenschutzrechtliche Zulässigkeit der Anlage in Miltenberg besprochen. 
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Landrat Schwing dankte ihm für die Ausführungen und ergänzte, der Landkreis habe keiner-
lei Interesse daran, das Schulleben zu überwachen. Es gehe nur darum, das für viele Millio-
nen geschaffene Vermögen und die Einrichtung zu sichern. Dass dies notwendig sei, habe 
man ja gerade in Elsenfeld gesehen. Besonders bei Baustellen sei dies schwierig. Während 
der Bauzeit habe es zwei große Einbrüche gegeben, teilweise seien Kupferleitungen aus den 
Wänden herausgerissen worden. Geschädigt wären hier vor allen Dingen auch die Baufir-
men. Elsenfeld sei aufgrund der Lage auch besonders gefährdet. Als seltsam habe er die 
innerhalb weniger Tage eingegangen schriftlichen Anfragen empfunden, eine von den Medi-
en (Main-Echo) und eine von Kreisrätin Münzel, die weitestgehend identisch gewesen seien. 
Er sei dafür, hier offen zu spielen und halte dies für keinen guten Stil! Es gehe nicht um die 
Schulen des Landrates oder der Verwaltung, sondern es seinen auch IHRE Schulen.  
 
Kreisrätin Becker dankte für den Vortrag und fragte, sie habe nach Artikel 21 verstanden, 
dass keine Kameras im Innenbereich zulässig seien. Daher fragte sie, ob es im IZBB-
Innenbereich Vorkommnisse gegeben habe, die diese Kameras rechtfertigen würden. Sie 
halte es dort im Innenbereich für fragwürdig. Es sei nun einmal eine sensible Sache, hier sei 
man sich wohl einig, und auch der Datenschutz sei in manchen Köpfen noch nicht ange-
kommen. Die Antwort zu Frage 5 zur Beteiligung der Personalräte halte sie für zu schwam-
mig. Sie meine auch, man hätte durchaus abfragen können, welche Schule Datenschutzbe-
auftragte habe und wer dies sei. Sie glaube, auch der Elternbeirat habe von der Installation 
der Kameras nichts gewusst. Es seien nun einmal Fehler im Vorfeld passiert, die so nicht 
hätten passieren dürfen, gerade im Hinblick auf Bürgerinteressen. Weiterhin stelle sich ja die 
Frage, wie oft die Toilette kontrolliert werde, wenn eine Überwachung des Eingangs erfolge. 
Eine vollkommene Kontrolle habe man doch nicht, dies sei nur suggeriert, wie am Flughafen 
auch. Ein vollkommener Schutz sei einfach nie gewährleistet. Die gewollten Sicherheitsstan-
dards seien verständlich, aber eben nicht durchführbar.Daher wolle sie beantragen, im Bau-
ausschuss einen Empfehlungsbeschluss für den Kreistag zu fassen, dass im Zweifelsfall nur 
im Außenbereich und im Aulabereich Kameras installiert werden, im Innenbereich gar nicht. 
Vordergründig müsse doch das Ziel sein, den Kindern beizubringen, dass es Landkreiskinder 
seien und es ihre Schule sei.  
 
Landrat Schwing antwortete, man sei sich ja in vielen Dingen einig. Natürlich handele es sich 
um ein sensibles Thema, dies habe man auch gleich zum Anlass genommen, um es im all-
jährlich stattfindenden Schulleitergespräch als eines der Hauptthemen zu besprechen. Man 
habe auch Hilfe bei Problemen angeboten. Er wolle aber nochmals darauf hinweisen, dass 
der Landkreis nicht die Aufsichtsbehörde der Schule und der Direktoren sei und sich auch 
nicht einzumischen habe. Man habe nichts abzufragen. Man könne Ratschläge geben und 
Hilfe anbieten. Man sei einfach nicht zuständig- Auch die Schulkommission sei nicht zustän-
dig, die habe andere Aufgaben. Er wolle daher am heutigen Tage auch keinen Beschluss 
fassen. Man werde mit allen Schulen die Gespräche führen und dann im Bauausschuss wie-
der berichten. 
 
Kreisrat Spinnler dankte Herrn Fieger ausdrücklich für die umfassende und detaillierte Stel-
lungnahme. Auf seine Rückfrage bestätigte Herr Fieger, dass es momentan keinerlei aktive 
Kameras (bis auf die Türsprechanlagen) gebe. Weiterhin fragte er, wer die Löschung nach 
der 3-Wochen-Frist gemäß dem BayDSG überwache und kontrolliere. 
 
Verwaltungsdirektor Fieger erklärte, eine Regelung zu Kameras innen oder außen ergebe 
sich zunächst einmal nicht aus dem Gesetz. In Art. 21 a BayDSG heiße es: 
Mit Hilfe von optisch-elektronischen Einrichtungen sind die Erhebung (Videobeobachtung) 
und die Speicherung (Videoaufzeichnung) personenbezogener Daten zulässig, wenn dies im 
Rahmen der Erfüllung öffentlicher Aufgaben oder in Ausübung des Hausrechts erforderlich 
ist, 
1. um Leben, Gesundheit, Freiheit oder Eigentum von Personen, die sich im Bereich öffentli-
cher Einrichtungen, öffentlicher Verkehrsmittel, von Dienstgebäuden oder sonstigen bauli-
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chen Anlagen öffentlicher Stellen oder in deren unmittelbarer Nähe aufhalten, oder 
2. um Kulturgüter, öffentliche Einrichtungen, öffentliche Verkehrsmittel, Dienstgebäude oder 
sonstige bauliche Anlagen öffentlicher Stellen sowie die dort oder in deren unmittelbarer Nä-
he befindlichen Sachen 
zu schützen. Es dürfen keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass überwiegende schutzwür-
dige Interessen der Betroffenen beeinträchtigt werden. 
Man müsse also hier eine Güterabwägung vornehmen, auf der einen Seite das legitime Inte-
resse eines Eigentümers, sein Eigentum zu schützen, auf der anderen Seite die Persönlich-
keitsrechte der Betroffenen, in die eingegriffen werden sollen.  
Dazu habe es auch eine Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 
2007 gegeben. Die Richter hätten hier sehr ausführlich abgewogen und festgestellt, überall, 
wo es sehr stark in die Persönlichkeitsrechte gehe (z.B. auch im Innenbereich von Gebäu-
den), sei es nicht ohne Weiteres zulässig, hier müssten weitere Voraussetzungen gegeben 
sein. Im Innenbereich habe man also zugunsten der Persönlichkeitsrechte zu handeln und 
zu ungunsten des Objektschutzes.  
Man habe nunmehr erst einmal die Kameras abgeschaltet, um alles systematisch auf recht-
lich sicheren Boden zu stellen.  
Zur Frage von Kreisrat Spinnler führte er aus, die Anlagen seien an den Schulen installiert 
und dienen der Ausübung des Hausrechtes, daher sei auch in erster Linie die Schule dafür 
verantwortlich, dass die datenschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten werden. Das 
Landratsamt sei aber gerne dazu bereit, hier fachkundig und rechtlich Rat zu geben. Die 
Schulen wiederum müssen einen örtlichen Datenschutzbeauftragten benennen (im Landrat-
samt habe man diesen übrigens auch in der Person von Frau Ott). Dessen Aufgabe sei die 
Überwachung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen vor Ort. Jede/r Bürger/in könne 
sich an den Landesdatenschutzbeauftragten wenden, mit der Bitte zu überprüfen, ob jeweils 
dort alles in Ordnung sei. 
 
Kreisrat Fischer meldete sich zu Wort, er sei hier anderer Meinung als Kreisrätin Becker. Ein 
altes Sprichwort sage „Die Furcht hütet den Wald“, und wenn Übeltäter wüssten, dass Kame-
ras aufgestellt seien (ob eingeschaltet oder nicht), dann wirke dies abschreckend, denn die 
Täter werden sich eine Tat dann überlegen. Er halte dies für richtig. 
 
Landrat Schwing fügte hinzu, er rechne schon mit einem Aufschrei, wenn etwas passiere 
und die Kameras abgeschaltet seien. 
 
Kreisrat Schmitt meinte, die Frage sei doch, wie man dem steigenden Vandalismus entge-
gen wirken könne. Er sei überzeugt, all das, was ein Elternhaus heute nicht mehr leisten 
könne, solle die Schulen leisten. Die Schule leiste sehr viel, aber alles sei eben nicht leistbar. 
Die Schule trage sicherlich Sorge im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Bedauerlicherweise habe 
man aber nun auch soziale Brennpunkte an Schulen, die nicht einfach aufgehalten werden 
können. Wenn man die Erfahrungen der Kommunen mit Kameras an öffentlichen Einrichtun-
gen und Gebäuden abfrage, stelle sich recht schnell und deutlich heraus, dass die Erfahrun-
gen positiv seien und damit auch der Vandalismus dort deutlich zurückgegangen sei. Aus 
diesem Grunde halte er den Weg für dringend notwendig, in Absprache mit der Schule im 
Sinne des Gesetzes solche Kameras zu installieren. Er könne aus eigener Erfahrung sagen, 
dass Schüler anders mit der Sache umgehen, wenn bekannt sei, dass Kameras installiert 
seien.  
 
Kreisrat Schmedding erklärte, er habe grundsätzlich ebenfalls keine Probleme mit der An-
bringung von Kameras. Wenn man die Diebstähle und Schmierereien der letzten Monate 
und Jahre bedenke, gerade bei Baustellen, habe er keine Einwendungen, auch im Innenbe-
reich zur Abschreckung. 
 
Kreisrat Demel fügte hinzu, man könne doch nicht auch noch die Lehrer dazu missbrauchen, 
die Toiletten zu überprüfen. Dafür seien Lehrer nicht da. Und solange das Persönlichkeits-
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recht eines Einzelnen nicht eingeschränkt oder beengt werde, müsse man doch Kameras 
erlauben können.  
 
Landrat Schwing merkte an, dies decke sich auch mit der Meinung der Leser des Main-Echo 
nach der Abstimmung in der Presse. Die Mehrzeit sei hier auch PRO Kameras gewesen. 
Dies sei hochinteressant gewesen.  
 
Kreisrätin Becker meldete sich nochmals zu Wort, sie denke nicht, dass die Angst vor Kame-
ras etwas verändere. Sie glaube auch, Baustellendiebstähle seien mit Sicherheit keine Schü-
ler. Sie sei der Meinung, es gebe viele einfachere Maßnahmen. Das Anbringen von Kameras 
sei für sie persönlich ein Offenbarungseid. Sie halte dies nicht für das Non-Plus-Ultra. Sie sei 
überrascht, dass die Mehrheit glaube, dass Kameras etwas abhalten könnten. Im Vergleich 
zu den Schülerzahlen halte sie die Vandalismusschäden auch nicht für dramatisch. 
 
Landrat Schwing stellte noch einmal klar, es gehe nicht nur um die Schüler, sondern um alle, 
die in Sachen Vandalismus tätig werden.  
 
Kreisrat Spinnler fügte hinzu, er sei ganz konträrer Auffassung als Kreisrätin Becker, er den-
ke, man müsse nicht nur die Sachwerte im Auge haben, sondern auch an mögliche Unfälle 
von Schülern und auch Lehrern denken, gerade wenn man an die Dinge in der Münchener 
U-Bahn denke. Hier habe es Gott sei Dank Kameras gegeben! 
 
Landrat Schwing beendete die Diskussion, man werde die Gespräche mit den Schulen zu 
Ende führen und dann den Bauausschuss unterrichten.  
 
Kreisrätin Becker stellte ihren Antrag zurück. 
 
Der Bauausschuss nahm die Ausführungen zustimmend zur Kenntnis. 
 
 
 
 
Tagesordnungspunkt 3: 
Schulbauprogramm des Landkreises für die Jahre 2012 ff. 
 
Landrat Schwing leitete ein, man habe ein großes Paket an Sanierungen der Schulen in den 
letzten Jahren abgearbeitet, man sei aber noch nicht so weit, sich zurückzulehnen. Solange 
Elsenfeld nicht abgeschlossen ist, wollte man eigentlich keine weiteren Maßnahmen mehr 
beginnen. Trotzdem habe man aber in der zehnjährigen Bauphase doch eine ganze Menge 
anderer Maßnahmen zusätzlich durchgeführt, bedingt durch Zuschussprogramme des Bun-
des (z.B. IZBB oder das Konjunkturpaket II). Man habe nicht nur Millionen an Zuschüsse in 
den Landkreis geholt, sondern auch aus eigener Tasche in allen Fällen noch einmal Millio-
nen investiert. Alle Gymnasien verfügen nun über eine Mensa, die Realschulen (bis auf 
Obernburg) auch. Man habe zahlreiche Energiemaßnahmen durchgeführt und natürlich auch 
die Kompetenzzentren entsprechend ausgestattet. Obernburg sei vorbildlich fertig gestellt 
und jetzt habe man auch für das Kompetenzzentrum Körperpflege/Friseure in Miltenberg 
einen Betrag von rund 2,7 Mio. Euro beschlossen.  
Es sei klar gewesen, dass im Laufe des Jahres 2012 das weitere Vorgehen festgelegt wer-
den müsse.  
 
Herr Dittrich erläuterte weiterhin: 
 
Die meisten Schulen im Landkreis wurden in den 1960er Jahren gebaut. In all den Jahren 
wurde zwar der erforderliche Bauunterhalt durchgeführt, gebäudetechnisch befinden sich 
diese Liegenschaften jedoch auf dem Stand von damals. Sicherheitsrelevante gesetzliche 
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Änderungen konnten zwar weitest gehend erfüllt werden. Trotzdem kam es vor, dass auf-
grund von immensen Investitionskosten Bestandsschutz in Anspruch genommen und zu-
sammen mit der Bauaufsicht nach Kompromisslösungen gesucht wurde (z. B. zweiter Ret-
tungsweg; Brandabschnitte, etc.). 
 
Die technische Ausstattung der Schulen (Brandmeldeanlagen, ELA-Anlagen, Heizung, Sani-
tär) ist veraltet und kaum noch sinnvoll zu unterhalten.  
 
Fachklassen entsprechen schon lange nicht mehr den Ansprüchen, die Lehrpläne einer mo-
dernen Schulbildung an sie stellen. Auch in diesen Bereichen können nur solche Änderun-
gen vorgenommen werden, die aufgrund neuer Vorschriften unbedingt erforderlich sind. 
 
Der Kreistag als oberstes Beschlussorgan des Landkreises sollte daher ein Bauprogramm 
für seine Schulen auflegen und damit seinen politischen Willen für die erforderlichen Gene-
ralsanierungen sowie für den Erhalt des Schullandkreises Miltenberg bekunden. 
 
Grundsätze für die Umsetzung des Schulbauprogramms: 
 

 Die Vorbereitung und Realisierung der jeweiligen Maßnahmen erfolgen in enger Ab-
stimmung mit den jeweiligen Schulleitungen, Schulforen und Elternbeiräten. 

 Die Maßnahmen müssen finanziell und personell realisierbar sein. 

 Die Realisierung der Maßnahmen erfolgt innerhalb von vorgegebenen Kostenrahmen 
und mit strengen Kostenkontrollen. 

 Keine zusätzlichen Klassenräume. 
 
Im Einzelnen: 
 
Main-Limes-Realschule Obernburg – RSO (Baujahr 1962) 
 
Schulgebäude 18.000 m3 
Turnhalle 5.100 m3 
 
Das Gebäude ist allgemein in einem schlechten Zustand. Aufgrund stetig gestiegener Schü-
lerzahlen fehlen Klassenzimmer: vorhanden sind 17; der Bedarf liegt bei 26; momentan wer-
den 29 Klassen beschult. Es fehlen Fachräume für Biologie und es gibt keine Chemie-
Vorbereitung, keinen 2. Musiksaal und keinen Lehrmittelraum.  
 
Ziel:  Eine ‚zeitgemäße’ Schule, die auch in energetischer Hinsicht den heutigen   

Anforderungen entspricht. 
 
Kosten: Laut Baukostenindex im Mittel ca. 7 Mio. €  
 (für 20 Klassen und 6 Ausweichräume) 
 Sporthalle ca. 2,1 Mio. € im Mittel 
 
 
Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg – JBG (Baujahr 1967) 
 
Schulgebäude 30.000 m3 
Turnhalle             5.600 m3 
 
Das Gebäude ist allgemein in einem schlechten Zustand, insbesondere die Klassenräume, 
Fachräume und Fassaden. Die Anzahl der Klassenräume wird nicht erweitert. 
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Die Sanierung der Turnhallen war bereits im „KP II“ vorgesehen; eine entsprechende För-
derzusage der Regierung von Unterfranken lag bereits vor. Jedoch wurde diese Maßnahme 
„umgepolt“ zugunsten der RSO.  
 
Ziel: Eine ‚zeitgemäße’ Schule, die auch in energetischer Hinsicht den heutigen  
 Anforderungen entspricht.  
 
Kosten: Laut Baukostenindex im Mittel ca. 12 Mio. €  
 Sporthalle ca. 2,3 Mio. € im Mittel 
 
 
Hermann-Staudinger-Gymnasium Erlenbach – HSG (Baujahr 1967) 
 
Schulgebäude 37.000 m3 

Turnhalle 6.900 m3 (sanitäre Anlagen bereits saniert) 
 
Das Gebäude ist allgemein in einem schlechten Zustand; Fenster und Fassaden sind ener-
getisch auf unterstem Niveau. Aufgrund stetig gestiegener Schülerzahlen fehlen Klassen-
zimmer. Die Anzahl der benötigten Klassenzimmer ist noch nicht genau bekannt, da noch 
kein Raumprogramm definiert wurde. Die Fachräume sind ebenfalls in einem schlechten 
Zustand; der Chemieraum soll im laufenden Jahr 2012 saniert werden. 
 
Ziel: Eine ‚zeitgemäße’ Schule, die auch in energetischer Hinsicht den heutigen 
 Anforderungen entspricht. 
 
Kosten: Laut Baukostenindex im Mittel ca. 14,5 Mio. €  
 Sporthalle ca. 2,8 Mio. € im Mittel 
 
Nachrichtlich: Staatliche Berufsschule Miltenberg-Obernburg 
 
Beide Standorte der Staatlichen Berufsschule Miltenberg-Obernburg haben ebenfalls erheb-
lichen Sanierungsbedarf. Laut einer Bauausschuss-Vorlage vom 03.12.2008 beträgt dieser 
jeweils ca. 14 Mio. €. Der dringendste Bedarf konnte hier jedoch mit der Errichtung der Kom-
petenzzentren gedeckt werden. Dies sollte jedoch nicht darüber hinweg täuschen, dass auch 
die Schulgebäude der beiden Standorte älter als 50 Jahre sind und somit entsprechende 
Mängel haben. 
 
Bei der Durchführung der Kompetenzzentrums-Maßnahmen wurde (in Obernburg) und wird 
(in Miltenberg) darauf geachtet, dass für eine spätere Generalsanierung keine „verlorenen 
Kosten“ entstehen. 
 
Zeitschiene der Generalsanierungen: 
 
Bei der Regierung von Unterfranken ist die Generalsanierung der Realschule Obernburg 
bereits angemeldet, so dass hierfür ein entsprechender FAG-Antrag auch kurzfristig zu einer 
vorzeitigen Baufreigabe führen könnte. Ein VOF-Verfahren zur Beauftragung eines Architek-
ten wurde bereits 2009 durchgeführt, und der Beschluss zur Beauftragung des Architekturbü-
ros Stendel aus Eschau gefasst. 
 
Die Planung zur Generalsanierung der Realschule Obernburg soll weitergeführt und der FAG 
so bald als möglich gestellt werden. Die zur Planung erforderlichen Finanzmittel (100.000,- 
€) sollen noch in den Haushalt 2012 eingeplant werden. Mit dem 1. Bauabschnitt der Gene-
ralsanierung soll 2013 begonnen werden.  
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Für das Gymnasium Miltenberg sowie für das Gymnasium in Erlenbach müssen ebenfalls 
VOF-Verfahren durchgeführt werden, da auch bei diesen Sanierungen die Honorare den 
Schwellenwert von 200.000 € übersteigen. Dies soll zusammen mit den Förderanträgen 
2013 erfolgen. 
 
Bei allen Sanierungen sollte es möglich sein, diese in 3 Bauabschnitten (d.h. Bauzeit 3 Jah-
re) durchzuführen (zzgl. 1 Bauabschnitt Sporthalle). Auch eine Aufteilung in 4 +1 Abschnitte 
wäre möglich. Eine noch längere Sanierungszeit würde aber mehr Probleme als Nutzen 
bringen. 
 
 
Kreisrat Spinnler erklärte für die Fraktion der Freien Wähler, man habe enorme Anstrengun-
gen für die kommenden Jahre vor. Man habe bereits in der Vergangenheit 40 Mio. Euro in 
die Hand genommen, um den Schulstandort Elsenfeld auf Vordermann zu bringen, und man 
wolle noch einmal 40 Mio. Euro insgesamt in die Hand nehmen, um die anderen Schul-
standorte ebenfalls voranzubringen. Er meine, dies sei ein klares Zeichen auch für die jewei-
ligen Schulen, die sich darauf vorbereiten können. Er glaube, die Schulen merken auch, 
dass der Landkreis jede Schule zeitgemäß halten wolle. Auf solch klare Zusagen könnten 
sich die Schulen dann verlassen und sie drücken auch den Willen aus. Für seine Fraktion 
stimmte er daher dem Schulbauprogramm zu, was ja unter der Prämisse stehe, dass es vom 
Landkreis finanziell auch zu schultern sei. 
 
Kreisrat Demel erklärte, er halte es für toll, dass man plane und wenn man plane, habe man 
auch die Möglichkeit zu handeln. Er hoffe, dass man auch die Zeit habe zum Handeln, und 
nicht irgendwo wieder ein Dach undicht werde. Ansonsten halte er es für gut und denke 
auch, dass es in aller Sinne ist, wenn man viel Geld in die Jugend und somit in die Zukunft 
investiere und damit als Kreistag auch ein klares Zeichen in die richtige Richtung setze. Auch 
für die Schulen sei es wichtig zu wissen, dass man etwas tue. 
 
Kreisrat Schmitt stimmte seinen Vorrednern zu, er halte jeden investierten Euro in Bildung für 
eine gut angelegte Hypothek für die Zukunft. Würde man das Schulbauprogramm nicht auf 
den Weg bringen, dann müsse man im Laufe der nächsten Jahre im Bauunterhalt viel inves-
tieren, was eigentlich heraus geworfenes Geld wäre, zumal man hier im Programm FAG-
Mittel erhalten könne. Er halte es daher für dringend notwendig, dieses Programm auf den 
Weg zu bringen. Jedoch sei für jede einzelne Schule das Raumprogramm entsprechend den 
dortigen Schülerzahlen zu bewerten, analysieren und abzustimmen.  
 
Der Bauausschuss fasste einstimmig den folgenden 
 
E m p f e h l u n g s b e s c h l u s s :  
 
Der Bauausschuss empfiehlt dem Kreistag zu beschließen, dem vorgestellten Bau-
programm für die Main-Limes-Realschule Obernburg, das Johannes-Butzbach-
Gymnasium Miltenberg und das Hermann-Staudinger-Gymnasium Erlenbach ein-
schließlich der zugehörigen Sporthallen unter Beachtung der unten genannten 
Grundsätze zuzustimmen. 
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Tagesordnungspunkt 4: 
Anfragen 
 
Es lagen keine Anfragen vor. 
 
 
 
 
 
 
 gez.   gez.  
      
      
 Schwing   Wagner  
 Vorsitzender   Schriftführerin  
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